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Rechtsstellung des kündigenden GmbH-Gesellschafters
Kündigt ein Gesellschafter einer GmbH die Gesell-
schaft – was im Gesellschaftsvertrag zugelassen 
sein muss, weil das Gesetz ein Kündigungsrecht 
nicht vorsieht – scheidet der Gesellschafter nicht 
mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der GmbH aus. 
Es muss vielmehr sein Geschäftsanteil eingezo-
gen oder auf einen Dritten übertragen werden. 

Erst wenn dies geschehen ist, ist der kündigende Gesellschafter wirklich 
aus der GmbH ausgeschieden. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
für eine Einziehung nicht gegeben sind und sich auch kein Dritter für 
den Erwerb findet, bleibt der Kündigende weiter Gesellschafter. Dies ist 
weder vom kündigenden Gesellschafter noch von den Mitgesellschaftern 
gewollt. In einem vom OLG Düsseldorf mit Urteil vom 24.06.2016 – I- 6 U 
74/15 – entschiedenen Fall war im Gesellschaftsvertrag geregelt, dass der 
Kündigende mit Wirksamwerden der Kündigung, also mit Ablauf der Kün-
digungsfrist seine Gesellschafterstellung verliert. Aufgrund dessen war 
der kündigende Gesellschafter nach Ablauf der Kündigungsfrist, jedoch 
ohne dass sein Geschäftsanteil eingezogen oder auf einen Dritten über-
tragen war, nicht mehr zu Gesellschafterversammlungen geladen worden. 
Ihm waren auch danach erstellte Jahresabschlüsse nicht mehr übersandt 
worden. Der kündigende Gesellschafter hatte gegen auf diesen Gesell-
schafterversammlungen gefasste Beschlüsse eine Anfechtungsklage 
erhoben. Das Landgericht hatte die Klage mit der Begründung abgewie-
sen, dass der Gesellschafter mit Ablauf der Kündigungsfrist seine Gesell-
schafterrechte verloren habe und deshalb nicht mehr klagebefugt sei. Das 
OLG Düsseldorf gab hingegen der Klage mit der Begründung statt, dass 
seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2008 im Verhältnis zur Gesellschaft 
derjenige als Gesellschafter gelte, der in der zum Handelsregister einge-
reichten Gesellschafterliste als Gesellschafter angegeben wird. Die dort 
genannten Personen müssen zu Gesellschafterversammlungen eingela-
den werden und auch nur sie sind klagebefugt.

Dies ist eine missliche Situation. Der kündigende Gesellschafter hat 
in der Regel kein Interesse mehr am künftigen Schicksal der Gesell-
schaft und könnte sinnvolle Beschlüsse verhindern. Auf der anderen 
Seite kann er auch, wenn eine Einziehung oder Übertragung seines 
Geschäftsanteils auf Dritte nicht möglich ist, nicht gänzlich von allen 
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden. Es dürfte aber 
zulässig sein, im Gesellschaftsvertrag zu regeln, dass die Stimmrechte 
des kündigenden Gesellschafters nach Ablauf der Kündigungsfrist 
ruhen. In anderen Zusammenhängen wurden derartige Regelungen 
als zulässig angesehen. Und es ist auch zulässig, Geschäftsanteile von 
vornherein nur mit Gewinnbezugsberechtigung, aber ohne Stimmrecht 
auszustatten. Der Gesellschafter müsste dann zwar zu Gesellschafter-
versammlungen geladen werden und könnte auch Anfechtungsklagen 
erheben, er kann aber jedenfalls nicht mehr mitstimmen. Eine Änderung 
des Gesellschaftsvertrages einer GmbH insoweit erscheint sinnvoll. Im 
Übrigen sollte ohnehin jeder Gesellschaftsvertrag darauf durchgesehen 
werden, ob beispielsweise ein Kündigungsrecht oder andere, heute als 
sinnvoll erachtete Regelungen enthalten sind.
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Betriebsaufspaltung und Unternehmensübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 
Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in der Rechtsform einer GmbH ist es verbreitet, 
dass die Betriebsgrundstücke nicht der GmbH 
gehören, sondern deren Gesellschafter(n), die die 
Grundstücke dann an die GmbH vermieten. Im 
Falle einer späteren Insolvenz der GmbH bleiben 
die Grundstücke im Vermögen der Gesellschaf-

ter und werden nicht vom Insolvenzverwalter mitverwertet. Haben am 
Grundstück und an der GmbH die selbe(n) Person(en) die Mehrheit, 
liegt steuerlich eine sog. Betriebsaufspaltung vor. Die Grundstücksei-
gentümer erzielen aus der Vermietung keine Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, sondern aus Gewerbebetrieb. Das Grundstück befin-
det sich steuerlich in einem Betriebsvermögen. Wird diese Betriebsauf-
spaltung beendet, wird steuerlich das Grundstück aus dem Betriebsver-
mögen entnommen und in das Privatvermögen des Grundstückseigen-
tümers überführt. Hierdurch werden die zwischenzeitlich entstandenen 
Wertsteigerungen (stille Reserven) realisiert und sind zu versteuern. Im 
Regelfall erfolgt aber kein Liquiditätszufluss, denn eine Beendigung der 
Betriebsaufspaltung liegt immer dann vor, wenn nicht mehr dieselben 
Personen am Grundstück und an der GmbH die Mehrheit haben. Dies ist 
etwa bei Übertragung nur des Grundstücks oder nur der GmbH-Anteile 
oder der Übertragung von beidem, aber an verschiedene Personen der 
Fall oder auch dann, wenn über das Vermögen der GmbH das Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Gehört das Grundstück mehreren GmbH-Gesell-
schaftern, die zusammen die Mehrheit haben, können hierbei auch die 
stillen Reserven in der GmbH zu versteuern sein.
In einem vom BFH mit Urteil vom 21.01.2015 – X R 16/2 – entschiedenen 
Fall hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH dieser ein in seinem 
Eigentum stehendes Grundstück vermietet. Es lag also eine Betriebsauf-
spaltung vor. Im Rahmen einer lebzeitigen Vermögensnachfolge über-
trug er sowohl das Grundstück als auch seine GmbH-Anteile auf seinen 
Sohn. Sowohl am Grundstück als auch an den GmbH-Anteilen behielt er 
sich den Nießbrauch vor. Das Finanzamt und ihm folgend der BFH sahen 

hierin eine Beendigung der Betriebsaufspaltung. Bei der Übertragung 
eines Grundstücks unter Nießbrauchsvorbehalt habe der Veräußerer 
den maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung des Grundstückes. Bei der 
Übertragung von GmbH-Anteilen unter Nießbrauchsvorbehalt stehe 
hingegen das Stimmrecht nicht dem Nießbraucher, sondern dem Eigen-
tümer der Geschäftsanteile und damit im entschiedenen Fall dem Sohn 
zu. Mangels gleichlaufenden beherrschenden Einflusses war mit der 
Übertragung unter Eigentumsvorbehalt die Betriebsaufspaltung been-
det worden und die stillen Reserven im Grundstück zu versteuern. Dabei 
konnte der Vater noch von Glück reden, dass er Alleineigentümer war. 
Hätte eine Personengesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Vaters 
das Grundstück an die dem Vater gehörende GmbH vermietet, wären die 
GmbH-Anteile in das Sonderbetriebsvermögen des Vaters an der Perso-
nengesellschaft gefallen und damit auch die stillen Reserven im GmbH-
Anteil zu versteuern gewesen. Bei derartigen Gestaltungen sollte in 
jedem Fall ein Steueranwalt oder Steuerberater eingeschaltet werden.
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